
BGE 122 IV 250
Bundesgericht (BGE), 1996-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_122_IV_250

FR: ATF 122 IV 250

IT: DTF 122 IV 250

Regeste

Regeste Art. 350 Ziff. 1 StGB; Art. 263 BStP. Gerichtsstand bei Antragsdelikten,
Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen und Privatstrafklageverfahren.
Entscheidungsbefugnis der Anklagekammer bei Gesuch des Beschuldigten (E. 1 und 3g).
Die bundesrechtlichen Gerichtsstandsbestimmungen gelten ausnahmslos auch für die nur
auf Antrag strafbaren und in einem Privatstrafklageverfahren zu verfolgenden
(Ehrverletzungs-)Delikte (E. 3b). Wird der Gerichtsstand von dem für die Verfolgung und
Beurteilung des Antragsdeliktes an sich zuständigen Kanton zufolge Zusammentreffens
mehrerer Handlungen bzw. Prävention oder eines Entscheides der Anklagekammer in einen
anderen Kanton verschoben, hat dieser Kanton den an sich am richtigen Ort form- und
fristgerecht eingereichten Strafantrag grundsätzlich anzuerkennen und den Fall im aktuellen
Stadium zu übernehmen (Änderung der Rechtsprechung; E. 3e).

Regeste Art. 350 ch. 1 CP; art. 263 PPF. For en cas d'infractions poursuivies sur plainte,
concours de plusieurs actes délictueux et procédures avec accusateur privé. Compétence de
la Chambre d'accusation saisie par l'inculpé (consid. 1 et 3g). Les dispositions du droit
fédéral en matière de for s'appliquent, sans exception, également aux infractions (contre
l'honneur) poursuivies exclusivement sur plainte et qui font l'objet d'une procédure conduite
par un accusateur privé (consid. 3b). Si, en raison d'un concours d'infractions ou d'une
décision de la Chambre d'accusation, la compétence est transférée du canton normalement
compétent pour poursuivre et juger une infraction poursuivable sur plainte à un autre
canton, celui-ci doit en principe reconnaître la plainte qui avait été déposée, dans les formes
et le délai prescrits, auprès de l'autorité normalement compétente et reprendre le cas au
stade où il se trouve (changement de jurisprudence; consid. 3e).

Regesto Art. 350 n. 1 CP; art. 263 PP. Foro in caso di reati punibili a querela di parte,
concorso di più reati e procedure con accusatore privato. Competenza della camera d'accusa
adita dall'imputato (consid. 1 e 3g). Le norme di diritto federale concernenti la designazione
del foro si applicano pure, senza eccezioni, alle infrazioni (contro l'onore) punibili
esclusivamente a querela di parte e perseguite nell'ambito di una procedura condotta da un
accusatore privato (consid. 3b). Qualora, in ragione di un concorso di reati o di una
decisione della Camera d'accusa, il foro sia trasferito da un cantone di per sé competente a
perseguire un'infrazione punibile a querela di parte ad un altro cantone, quest'ultimo è di
principio tenuto, da un lato, a riconoscere la querela presentata correttamente e
tempestivamente nel primo cantone, dall'altro, ad assumere il perseguimento del caso nello
stadio in cui quest'ultimo si trova (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3e).

Erwägungen

E. 1



a) Dem Gesuchsteller werden in den gegen ihn bei der Kommission des Bezirksgerichts
Münchwilen hängigen Verfahren verschiedene Ehrverletzungen vorgeworfen. Die
entsprechenden Strafanträge wurden durch die Verletzten einzig bei den dafür nach
kantonalem Recht zuständigen Behörden im Kanton Thurgau gestellt, der diese
Antragsdelikte im "Privatstrafverfahren" ( § 19 Abs. 2 StPO /TG) verfolgt, in welchem der
Strafanspruch allein vom Antragsberechtigten geltend gemacht wird ( § 171 Abs. 2 StPO
/TG). b) Der in diesen Ehrverletzungsprozessen Beschuldigte beantragt mit dem
vorliegenden Gesuch, die Behörden des gemäss Art. 350 Ziff. 1 StGB nicht zuständigen
Kantons Thurgau wegen Verletzung der bundesrechtlichen Gerichtsstandsbestimmungen
als unzuständig zu erklären. Dieses Begehren beinhaltet sinngemäss den Antrag auf
Aufhebung der ihn betreffenden Zuständigkeitsentscheide der Bezirksgerichtlichen
Kommission Münchwilen vom 7. Mai 1996. Sinngemäss verlangt der Gesuchsteller darüber
hinaus - wie bereits gegenüber der Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen -, für die
gegen ihn geführten Ehrverletzungsprozesse die Behörden des gesetzlichen
Gerichtsstandes, d.h. des Kantons Zürich, als zuständig zu erklären. c) In Fällen, in denen -
wie hier - die in Frage stehende strafbare Handlung nur auf Antrag verfolgt wird, tritt die
Anklagekammer nach feststehender Praxis auf das Gerichtsstandsgesuch eines Kantons
nicht ein, wenn der Verletzte im Kanton, gegen den sich das Gesuch richtet, nicht einen
dem dort geltenden Prozessrecht entsprechenden Strafantrag gestellt hat. Hingegen tritt sie
stets auf Gesuche des Beschuldigten ein, mit BGE 122 IV 250 S. 253 welchen sich dieser
gegen die Verfolgung in einem nach den bundesrechtlichen Gerichtsstandsbestimmungen
nicht zuständigen Kanton wehrt; dies mit der Begründung, es wäre stossend, wenn sich der
Beschuldigte gegen die Verfolgung durch einen unzuständigen Kanton nicht zur Wehr
setzen könnte, bloss weil der Verletzte es unterlassen hat, auch im zuständigen Kanton
Strafantrag zu stellen. In diesem Fall beschränkt sich aber die Anklagekammer darauf, den
Kanton, dessen Gerichtsbarkeit der Beschuldigte bestreitet, gegebenenfalls unzuständig zu
erklären. Diese Rechtsprechung wird in beiden Fällen damit begründet, dass die
Beantragung der Strafverfolgung im einen Kanton von Bundesrechts wegen nicht genüge,
um auch den anderen Kanton zur Verfolgung zu verpflichten ( BGE 89 IV 178 E. 2 mit
Hinweis auf BGE 73 IV 205 und BGE 89 IV 175 ; bestätigt in BGE 116 IV 83 E. 4a; vgl.
auch BGE 87 IV 110 ). ERHARD SCHWERI (Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, Bern 1987) fügt dem vorbehaltlosen Hinweis auf BGE 89 IV 175 bei, es stehe
der Anklagekammer nicht zu, den Gerichtsstand für den hypothetischen Fall zu bestimmen,
dass die Klage im zuständigen Kanton (ZH) nachträglich beim Friedensrichter noch
angehoben werde (N. 498; siehe auch STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, N. 8 zu Art.
351 StGB ). Kennt der Kanton, dessen Zuständigkeit behauptet wird, indessen kein
besonderes Privatstrafklageverfahren, so bezeichnet die Anklagekammer gegebenenfalls
diesen Kanton ohne weiteres als zuständig ( BGE 74 IV 185 E. 1). Die Bezirksgerichtliche
Kommission Münchwilen hat in ihren Entscheiden vom 7. Mai 1996 sinngemäss anerkannt,
dass sich der gesetzliche Gerichtsstand für die Verfolgung der dem Gesuchsteller zur Last
gelegten Ehrverletzungsdelikte aufgrund von Art. 350 Ziff. 1 StGB im Kanton Zürich
befindet. Ihre in ausdrücklicher Abweichung vom gesetzlichen Gerichtsstand des Art. 350
Ziff. 1 StGB erfolgte Weigerung, die Ehrverletzungsprozesse der Bezirksanwaltschaft
Zürich zu überweisen, bzw. die Bejahung ihrer eigenen Zuständigkeit hat sie damit
begründet, dass Ehrverletzungsdelikte im Kanton Zürich auf dem Weg der Privatstrafklage
zu betreiben seien, weshalb eine Vereinigung des Ehrverletzungsverfahrens mit einer
anderen Strafsache nicht stattfinde, da dies im Untersuchungsstadium nicht möglich und im



gerichtlichen Verfahren nicht tunlich sei. Sie verweist dazu auf NIKLAUS SCHMID
(Strafprozessrecht, 2. Aufl., N 884), welcher unter Verweis auf die oben erwähnten BGE 89
IV 175 und 178 ausführt, der Kanton Zürich sei im Blick auf Art. 350 StGB grundsätzlich
auch nicht gehalten, BGE 122 IV 250 S. 254 ausserkantonale Ehrverletzungen zur
Mitverfolgung zu übernehmen. d) Einzutreten ist nach der oben dargelegten
Rechtsprechung zunächst ohne weiteres auf den Antrag des Gesuchstellers, die Behörden
des Kantons Thurgau seien unzuständig zu erklären, die gegen ihn laufenden Strafverfahren
wegen Ehrverletzung durchzuführen. Es ist in diesem Zusammenhang zuerst zu prüfen, in
welchem Kanton der gesetzliche Gerichtsstand für die Verfolgung dieser Delikte liegt.
Ergibt diese Prüfung, dass eine Verletzung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorschriften
vorliegt, so sind jedenfalls die fraglichen Entscheide der Bezirksgerichtlichen Kommission
Münchwilen aufzuheben.

E. 2
a) Wird jemand wegen mehrerer, an verschiedenen Orten verübter strafbarer Handlungen
verfolgt, so sind gemäss Art. 350 Ziff. 1 StGB die Behörden des Ortes, wo die mit der
schwersten Strafe bedrohte Tat verübt worden ist, auch für die Verfolgung und Beurteilung
der anderen Taten zuständig. b) Das dem Gesuchsteller im Zusammenhang mit den gegen
ihn durch die Behörden des Kantons Thurgau geführten Ehrverletzungsprozessen als mit
der schwersten Strafe bedrohte in Frage kommende Delikt ist die Verleumdung ( Art. 174
StGB ), welche, auf Antrag, mit Gefängnis oder Busse bestraft wird. Bereits seit Januar
1995 führen die Behörden des Kantons Zürich gegen den Gesuchsteller eine
Strafuntersuchung wegen Gefährdung des Lebens ( Art. 129 StGB ). Da diese mit
Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis bedroht sind, liegt der gesetzliche
Gerichtsstand gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1 StGB im Kanton Zürich. Davon geht auch die
Bezirksgerichtliche Kommission Münchwilen in den in Frage stehenden Entscheiden aus.

E. 3
a) Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls aufgrund der oben erwähnten, von der
Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen und der Staatsanwaltschaft des Kantons
Zürich angerufenen Rechtsprechung im Interesse der Verletzten ein triftiger Grund besteht,
im vorliegenden Fall vom gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen. b) Der Gerichtsstand
für alle im schweizerischen Strafgesetzbuch geregelten strafbaren Handlungen, die gemäss
Art. 3 ff. StGB der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegen, bestimmt sich nach den
Art. 346 ff. StGB (vgl. BGE 108 IV 145 E. 2; vgl. auch BGE 119 IV 113 E. 3a). Eine
Ausnahme sieht das Strafgesetzbuch nicht vor; die bundesrechtlichen
Gerichtsstandsbestimmungen gelten daher ausnahmslos auch für die nur auf Antrag
strafbaren Ehrverletzungen ( Art. 173-178 StGB ). Dass in einzelnen BGE 122 IV 250 S.
255 Kantonen die Verfolgung und Beurteilung von Ehrverletzungen in einem besonderen
Verfahren - meist Privatstrafklageverfahren - erfolgt, ändert nichts daran, denn die
bundesrechtlichen Vorschriften über die interkantonale Zuständigkeit gehen den kantonalen
Zuständigkeitsvorschriften vor (Art. 2 ÜbBest. BV; vgl. BGE 95 IV 32 E. 1). c) Bei
Antragsdelikten genügt der Verletzte in jedem Fall Art. 29 StGB , wenn er den Strafantrag
am Ausführungsort bei der dort zuständigen Behörde frist- und formgerecht (bspw. mittels
Privatstrafklage) stellt; denn er hat sich nicht darum zu kümmern, ob die zuständige
Behörde des Begehungsortes dann auch das Verfahren führt (vgl. BGE 108 IV 170 E. 2b).
d) Wer am falschen Ort Strafantrag stellt, riskiert, dass seiner Klage nicht Folge gegeben
wird, wenn der zuständige Kanton den andernorts zwar rechtzeitig gestellten Antrag nicht



anerkennt und inzwischen die Frist abgelaufen ist. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz, dass
es Sache des kantonalen Rechts ist zu bestimmen, bei welcher Behörde der Strafantrag zu
stellen und in welchem Verfahren ihm Folge zu geben ist ( BGE 116 IV 83 E. 4a mit
Hinweis). Zu prüfen ist im vorliegenden Fall, wie es sich verhält, wenn - wie hier - ein
Strafantrag an sich frist- und formgerecht am richtigen Ort gestellt wurde, dieser
Gerichtsstand aber nachträglich aus Gründen in einen andern Kanton verschoben wird, die
der Verletzte nicht zu verantworten hat, inzwischen aber die Antragsfrist abgelaufen ist und
der zuständige Kanton den andernorts gestellten Antrag nicht gelten lässt, wie dies
zumindest in der Vergangenheit im Kanton Zürich der Fall war (vgl. BGE 89 IV 175 ).
Bereits MAX WAIBLINGER hat auf die unhaltbare Situation hingewiesen, die sich bei
nachträglichem Verschieben des Gerichtsstandes ergeben kann, und unter Bezugnahme auf
BGE 73 IV 205 bemerkt, dass bei Antragsdelikten die Einhaltung der Frist jedenfalls dann
bejaht werden müsste, wenn der Strafantragsteller richtigerweise am Ort der Ausführung
des Antragsdeliktes frist- und formgerecht Strafantrag gestellt habe, die Verfolgungspflicht
aber wegen eines andern vom nämlichen Täter begangenen schwereren Vergehens oder
infolge Prävention gemäss Art. 350 StGB einem andern Kanton obliege. Es könne vom
Verletzten nicht verlangt werden, dass er wegen dieser Eventualität fristgerecht einen den
Formen aller kantonalen Strafprozessgesetzen genügenden Strafantrag stelle (ZBJV 85
[1949], S. 424 f.). Schon früher hatte der gleiche Autor zum Grundsatz, dass es Sache des
kantonalen Prozessrechtes sei, allfällige formelle Erfordernisse eines Strafantrages
festzusetzen, kritisch vermerkt, dass bei interkantonalen BGE 122 IV 250 S. 256
Gerichtsstandskonflikten ein nach dem Prozessrecht des einen Kantons frist- und
formgerecht gestellter Strafantrag nicht nachträglich, wenn durch interkantonale
Vereinbarung oder Entscheid der Anklagekammer die Behörden eines anderen Kanton
zuständig erklärt würden, wegen Formmangels als ungültig betrachtet werden sollte; da die
Festsetzung des Gerichtsstandes - namentlich im Falle der Konkurrenz ( Art. 350 StGB ) -
von anderen Momenten als vom Begehungsort der auf Antrag strafbaren Handlung
abhänge, würde dies für den Strafantragsteller eine Rechtsverweigerung bedeuten (ZBJV 80
[1944], S. 164 Fn. 1). Denselben Standpunkt nahmen in der Folge auch zahlreiche andere
Autoren - meist unter Verweis auf WAIBLINGER - ein, so VITAL SCHWANDER (Das
Schweizerische Strafgesetzbuch, Zürich, Nachdruck 1965, Nr. 420a Ziff. 4), TRECHSEL
(a.a.O., N. 12 zu Art. 29 StGB ), WALTER HUBER (Die allgemeinen Regeln über den
Strafantrag im schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1967, S. 50), JÖRG REHBERG (Der
Strafantrag, in: ZStrR 85 [1969], S. 271 Fn 100) und HANS SCHULTZ (Einführung in den
allgemeinen Teil des Strafrechts, 1. Band, Bern 1982, S. 240 f.). e) Der vom Kassationshof
des Bundesgerichts bereits vor längerer Zeit aufgenommenen (vgl. BGE 108 IV 170 E. 2b)
Kritik WAIBLINGERS ist vorbehaltlos zuzustimmen. Auszugehen ist vom Grundsatz, dass
das kantonale Verfahrensrecht der vollen Auswirkung des materiellen Bundesrechts nicht
im Wege stehen darf ( BGE 69 IV 156 , S. 158). Wird einer Strafklage nicht stattgegeben,
weil der Verletzte am falschen Ort Strafantrag gestellt hat und der an sich zuständige
Kanton sich weigert, den andernorts zwar frist- und formgerecht gestellten, aber erst nach
Fristablauf weitergeleiteten Antrag zu übernehmen, so ist dies nicht nur Folge des
kantonalen Verfahrensrechts, sondern in erster Linie auf fehlerhafte Prozessführung des
Antragstellers zurückzuführen. Wird aber ein form- und fristgerecht am grundsätzlich
richtigen Ort gestellter Strafantrag nach kantonalem Verfahrensrecht nicht anerkannt, weil
sich der Gerichtsstand von Bundesrechts wegen aus Gründen, für die der Antragsteller
nichts vermag, in einen andern Kanton verschiebt, so ist dies mit dem Grundsatz der vollen



Auswirkung des materiellen Bundesrechts bzw. der Unterordnung des formellen Strafrechts
unter das materielle (vgl. SCHULTZ, a.a.O.) nicht vereinbar und daher bundesrechtswidrig.
Die bisherige Praxis ist daher insoweit zu ändern, als in Fällen, da der Gerichtsstand von
dem für die Verfolgung und Beurteilung des Antragsdeliktes an sich zuständigen Kanton
zufolge BGE 122 IV 250 S. 257 Zusammentreffens mehrerer Handlungen ( Art. 350 Ziff. 1
Abs. 1 StGB ) bzw. Prävention ( Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ) oder eines Entscheides der
Anklagekammer (Art. 263 f. BStP) in einen andern Kanton verschoben wird, dieser Kanton
den an sich am richtigen Ort form- und fristgerecht eingereichten Strafantrag anerkennen
und den Fall im aktuellen Stadium übernehmen muss. Vorbehalten bleibt die nachträgliche
Erfüllung prozessualer Formerfordernisse, wie sie sich bei Privatstrafklageverfahren
ergeben. f) Bei dieser Änderung der Rechtsprechung sind die Interessen der Verletzen
hinreichend gewahrt, weshalb es an einem triftigen Grund fehlt, ausnahmsweise vom
gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen. Andere triftige Gründe, im vorliegenden Fall vom
gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen, sind nicht ersichtlich. g) Die beiden Entscheide
der Kommission des Bezirksgerichts Münchwilen vom 7. Mai 1996, mit welchen diese die
Zuständigkeit des Bezirksgerichts Münchwilen bezüglich der dem Gesuchsteller zur Last
gelegten Ehrverletzungen allein aufgrund der nun aufgegebenen Rechtsprechung bejaht hat,
werden somit aufgehoben (vgl. BGE 74 IV 185 E. 3). In Gutheissung des Gesuches ist
darüber hinaus der Gerichtsstand im gemäss Art. 350 Ziff. 1 StGB zuständigen Kanton
Zürich zu bestimmen, da der Weiterführung des im Kanton Thurgau angehobenen
Ehrverletzungsverfahrens im Kanton Zürich von Bundesrechts wegen keine
Verfahrenshindernisse mehr entgegenstehen können.
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